
12.2a Gesetzgebung 2022 

Die bisherige Sonderregelung für virtuelle Hauptversammlungen war Teil des „Gesetzes 
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ 
und ermöglichte auch virtuelle Mitgliederversammlungen selbst dann, wenn dies nicht in der 
Satzung aufgenommen worden war. Das Gesetz vom 27.03.2020 endet zum 31.08.2022. 

Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und 
Änderung weiterer Vorschriften 

Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und 
Änderung weiterer Vorschriften 

Der Rechtsausschuß des Dt. Bundestages beschloß am 06.07.2022, daß virtuelle Haupt- 
und Generalversammlungen für Aktiengesellschaften, aber auch für Genossenschaften 
künftig möglich sein sollen. Die virtuelle Versammlung soll künftig derjenigen der 
Präsenzversammlung gleichwertig sein, Beschränkung hinsichtlich ihrer 
Beschlußgegenstände soll satzungsmäßig nicht möglich sein (NZG 2022, 986). Das Gesetz 
zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und Änderung 
genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften vom 
20.07.2022 ist im Bundesgesetzblatt verkündet worden (BGBl. I 2022 v. 26.07.2022, S. 1166 
ff.) und am 27.07.2022 in Kraft getreten. Am 01.08.2022 sind Artikel 7 bis 9 in Kraft getreten; 
Artikel 11 Nummern 1 und Artikel 13 treten am 01.11.2022 in Kraft. 

Gesetzesfolgen 

Auszug aus der Gesetzesbegründung BT-Drucks. 20/2532 v. 01.07.2022: 

„Die vorgesehene Regelung führt dazu, daß Vereine Mitgliederversammlungen auch 
nach dem 31.08.2022 im Wege der Videokonferenztechnik durchführen können, ohne 
hierfür ihre Satzung entsprechend ändern zu müssen. (…) 

(…) Den Vereinen wird künftig auch die Organisation der Versammlungen erleichtert 
werden, vor allem im Hinblick auf die Wahl des Ortes und der Zeit der Veranstaltung. Ort 
und Zeit müssen grundsätzlich so gewählt werden, dass eine Teilnahme an der 
Versammlung für die Mitglieder zumutbar ist (MüKoBGB/Leuschner, 9. Auflage 2021, § 32 
Rn. 22, 24). Durch die Ermöglichung einer Teilnahme im Wege der Videokonferenztechnik 
wird die Flexibilität der Vereine bei der Festlegung des Ortes und der Zeit der Versammlung 
erhöht, da eine Anreise zum Versammlungsort für die Mitglieder nicht mehr zwingend 
erforderlich ist. (…) 

Diese Ausführungen gelten für Stiftungen bzw. ihre Organe und ihre gesellschaftliche 
bedeutsame Funktion im Gemeinnützigkeitswesen entsprechend.“ 

ooOoo 

Der BGH hat in einer neuen Entscheidung zu den Informationspflichten von 
Vorstandsmitgliedern (BGH 10.02.2022 – 3 StR 329/21, NZG 2022, 1293) festgehalten:  

Zu Informationspflichten von Vorstandsmitgliedern ist anerkannt, daß sie grundsätzlich in der 
konkreten Entscheidungssituation die Ausschöpfung aller verfügbaren 
Informationsquellen tatsächlicher und rechtlicher Art verlangen, um auf dieser Grundlage 
die Vor- und Nachteile der bestehenden Handlungsoptionen sorgfältig abzuschätzen und 
den erkennbaren Risiken Rechnung zu tragen. Die konkrete Entscheidungssituation ist 
danach der Bezugsrahmen des Ausmaßes der Informationspflichten.  

Dementsprechend ist es notwendig, aber auch ausreichend, daß sich der Vorstand eine 
unter Berücksichtigung des Faktors Zeit und unter Abwägung der Kosten und Nutzen 
weiterer Informationsgewinnung „angemessene“ Tatsachenbasis verschafft; je nach 
Bedeutung der Entscheidung ist eine breitere Informationsbasis rechtlich zu fordern. Dem 
Vorstand steht danach letztlich ein dem konkreten Einzelfall angepasster Spielraum zu, 
den Informationsbedarf zur Vorbereitung seiner unternehmerischen Entscheidung selbst 
abzuwägen. Ausschlaggebend ist dabei nicht, ob die Entscheidung tatsächlich auf der Basis 
angemessener Informationen getroffen wurde und dem Wohle der Gesellschaft diente, 
sondern es reicht aus, daß der Vorstand dies vernünftigerweise annehmen durfte. Die 
Beurteilung des Vorstands im Zeitpunkt der Entscheidungsfindung muß aus der Sicht eines 



ordentlichen Geschäftsleiters vertretbar erscheinen (BGH 12.10.2016 - 5 StR 134/15, NZG 
2017, 116 Rn. 34 m.w.N., HSH Nordbank AG). 

Für die Praxis ergibt sich hieraus, daß Vorstandsmitglieder bei unternehmerischen 

Entscheidungen die hierfür notwendige Informationsgrundlage ausreichend 

dokumentieren müssen (Anm. zum Urteil s. Hasselbach/Stepper, NZG 2022/1295 f.; 

Wagner, Verein und Verband (Entscheidung zur Protokollierung).) 

ooOoo 

KG Berlin 04.07.2022 – 22 W 32/22, juris 

Ls. 1) Nach § 29 BGB kommt die Notbestellung eines organschaftlichen Vertreters 

eines Vereins nur dann in Betracht, wenn die erforderliche Anzahl von Mitgliedern 

des Vertretungsorgans fehlt und die zeitweise Behebung des Mangels dringend ist, 

weil ein Schaden droht oder eine alsbald erforderliche Handlung unterbleibt und der 

Verein den Mangel nicht selbst beheben kann. 

Ls. 2) Wird ein Antrag nach § 29 BGB mit der Unwirksamkeit von Vorstandswahlen 

begründet, muss diese feststehen oder jedenfalls mit wenig Aufwand feststellbar 

sein. Ist die Unwirksamkeit voraussichtlich nur in einem umfangreichen 

Strengbeweisverfahren feststellbar, kann der Antragsteller zunächst auf den 

Zivilprozessweg zur Klärung verwiesen werden. Bei einer Partei kommt zudem die 

Anrufung des Parteischiedsgerichts in Betracht. 

ooOoo 
 


